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Bezug 

244.017/1-11/4/90 

Betrifft 

Kraftfahrliniengesetz 

Bearbeiter (0222) 531 10 

Dr. Grünner ~ . 
Durchwahl Datum 

215~ '1 J.. Al"I"il 1990 

~ 
Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert 

werden soll (KflG-Novelle 1990), wie folgt Stellung zu nehmen: 

Die im Art. I Z. 2 (§ 4 Abs. 2) vorgesehene Formulierung läßt 

Zweifel darüber aufkommen, ob die geplante Bestimmung nun dem 

Art. 18 B-VG entspricht. Nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes hat das Wort "können" unter anderem die 

Bedeutungen "vermögen", "dürfen", "sollen" und "müssen". Wenn es 

sich bei der geplanten Bestimmung um eine Gebotsnorm handeln 

soll, so sollten Sie also das Wort "müssen" verwenden; wenn 

darunter allerdings eine Ermächtigungsnorm verstanden werden 

soll, so wäre das Wort "dürfen" passender. 

Der Behörde sollte jedenfalls gebunden werden, in welchen 

(besonderen?) Fällen das Verkehrsbedürfnis mitberücksichtigt 

werden muß. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 
! 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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